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Vorbemerkung:  
Soweit in diesem Konzept nur die männliche Form verwendet wird,  
geschieht dies aus Gründen der besseren Lesbarkeit.  
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1. Unsere Ziele/ Grundsätze 
 

Qualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind sehr wichtig für unsere Verwaltung, um die 
gestellten Aufgaben in der erforderlichen Qualität und Quantität erfüllen zu können. 

 

Das Ausbildungskonzept soll eine anforderungsgemäße Qualifikation und Ausbildung des 
Mitarbeiters ermöglichen, bezogen sowohl auf den jeweiligen Arbeitsplatz, als auch auf die 
mögliche künftige Personalentwicklung. Es sind sowohl fachliche, als auch persönlichkeits-
bildende Komponenten zu beachten. Auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter und der 
jeweiligen Organisationseinheit ist einzugehen. 

Mit der Anwendung dieses Konzept für alle Organisationseinheiten des Landratsamtes soll die 
gleiche Zugangsmöglichkeit zu Ausbildungen und berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahmen für 
alle Mitarbeiter des Landratsamtes gewährleistet werden. Abweichende Regelungen durch 
einzelne Sachgebiete/ Abteilungen bzw. der Abschluss eigener Vereinbarungen durch 
Organisationseinheiten außerhalb des Personalservice sind nicht zulässig. 

 

 

2. Unser Ausbildungsangebot 
 

2.1  Wir bieten folgende Ausbildungsberufe an: 

 

• Verwaltungsfachangestellte (VFA-K) 

• nichttechnischer Verwaltungsdienst in der 2. und 3. Qualifikationsebene (Staat/Landkreis) 

 

Bei Bedarf werden im Einzelfall weitere Ausbildungsberufe (z. B. Informatikkaufmann, Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Heilerziehungspflegehelfer, Heilerziehungspfleger) angeboten. 

 

2.2 Wir bieten folgende berufsbegleitende 
Ausbildungsmaßnahmen an: 

 

• Beschäftigtenlehrgang I (BL I, Bayer. Verwaltungsschule, entspricht Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten) 

•  Beschäftigtenlehrgang II (BL II, entspricht gehobener Angestelltenausbildung) 

•  Verwaltungsbetriebswirt (Bayer. Verwaltungsschule) 
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• Mediator 

• Systemischer Berater 

• Sozialbetriebswirt 

• QM-Manager 

 

Bei Bedarf werden im Einzelfall weitere berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahmen (z.B. 
Betriebswirtschaftsstudium) angeboten. 

 

3. Zulassungsvoraussetzungen 

3.1 Ausbildungsberufe 

 

• Verwaltungsfachangestellte (VFA-K) 

 

Es werden grundsätzlich mindestens 4 Auszubildende VFA-K je Jahrgang eingestellt. Es wird über 
Bedarf ausgebildet. Eine Übernahme aller Auszubildenden ist damit voraussichtlich nicht möglich. 
Die Auszubildenden werden hierauf bei der Ausbildungszusage hingewiesen. 

 

Schulische Mindestvoraussetzung ist der Qualifizierte Hauptschulabschluss oder ein 
vergleichbarer Abschluss. 

   

Die Auswahl und Einstellung der Auszubildenden erfolgen durch den Personalservice. 
Bewerbungsgespräche führt der Ausbildungsleiter bzw. der Personalservice.  

 

Für die Auszubildenden VFA-K gelten die weiteren Regelungen unter Nr. 7. 

 

•  Beamtenanwärter nichttechnischer Verwaltungsdienst (2./ 3. Qualifikationsebene) 

 

Beamtenanwärter des Landkreises Ebersberg werden nach Bedarf eingestellt. Der Bedarf ist 
jährlich von der Konzeptgruppe Personal unter Einbeziehung der Ausbildungsleitung festzustellen.  

 

Die Einstellung erfolgt durch den Personalservice. Die Ausschreibung erfolgt in geeigneter Form 
rechtzeitig vor der Anmeldefrist beim Landespersonalausschuss.  

 

Dem Landkreis können Anwärter von der Regierung zugewiesen werden. Die Auswahl der 
Regierungsanwärter übernimmt die Regierung.  

 

Es gelten die beamtenrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen. Diese lauten derzeit u. a: 
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•  Die Anwärter müssen Deutsche im Sinne des Art. 116 GG sein oder die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen.  

•  Das von den Einstellungsbehörden angegebene Höchstalter darf bis zum Einstellungs-
stichtag nicht überschritten werden. Die Ausnahmen von der Höchstaltersgrenze sind 
entsprechend zu beachten. 

•  Zulassungsvoraussetzung für die 2. Qualifikationsebene sind zudem ein mittlerer 
Schulabschluss oder der qualifizierende Hauptschulabschluss. Für die 3. Qualifikations-
ebene ist Fachhochschulreife oder eine andere Hochschulreife erforderlich. 

•  Grundsätzlich gilt das Leistungsprinzip, d.h. es werden Bewerber eingestellt, die in der 
vorangegangenen Einstellungsprüfung bzw. dem Ausleseverfahren durch den Landes-
personalausschuss die beste Platzziffer erreicht haben und geeignet sind.  

 

Für die Beamtenanwärter gelten die weiteren Regelungen unter Nr. 7. 

 

•  Informatikkaufmann 

 

Es gelten grundsätzlich die weiteren Regelungen unter Nr. 7. 

 

 

3.2 Berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahmen 

 

• Beschäftigtenlehrgang I 

 

Die Zulassung zum BL I, über die der Personalservice entscheidet, erfolgt nach 2 Jahren 
Verwaltungspraxis ohne weitere Beschränkungen, wenn dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen. Der jeweilige Vorgesetzte wird vor Zulassung des Lehrgangsteilnehmers gehört.  

 

•  Beschäftigtenlehrgang II 

 

Über die Zulassung zum BL II entscheidet der Personalservice auf Antrag. Die tariflichen 
Voraussetzungen und die sonstigen Voraussetzungen der Bayerischen Verwaltungsschule sind zu 
beachten. Dienstliche Gründe dürfen nicht entgegenstehen. 

 

Unter diesen Voraussetzungen ist Arbeitnehmern, denen eine Stelle ab EG 9b im Verwaltungs-
dienst übertragen ist, für die gem. § 12 TVöD i. V. m. Nr. 7 (Ausbildungs- und Prüfungspflicht) der 
Anlage 1 der Entgeltordnung VKA – Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemer-
kungen) die Zweite Prüfung erforderlich ist, alsbald die Möglichkeit zu geben, den BL II und die 
zweite Prüfung abzulegen. 

 

Darüber hinaus kann bei konkretem Bedarf des Landkreises unter folgenden Voraussetzungen 
eine Zulassung erfolgen: 
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1. Abschluss der VFA-K-Ausbildung, des Beschäftigtenlehrgangs I oder des nicht-technischen 
Verwaltungsdienstes in der 2. Qualifikationsebene und  

- Eignung für den Beschäftigtenlehrgang II und  

- mehrjährige Bewährung auf einer Sachbearbeiterstelle mindestens der Entgeltgruppe 
6 TVöD.  

oder 

2. Maßnahmen zur Personalentwicklung  
(z.B. bei Wegfall einer Ing.-Stelle Umschulung per BL II) 

Der jeweilige Vorgesetzte wird vor der Zulassung gehört. 

 

 

•  Verwaltungsbetriebswirt (BVS) 

 

Die Zulassung zur Ausbildung zum Verwaltungsbetriebswirt, über die der Personalservice 
entscheidet, setzt grundsätzlich voraus: 

 

1. Konkreter Bedarf der Organisationseinheit. 

2. Der Mitarbeiter muss mindestens zwei Jahre am Landratsamt Ebersberg tätig sein. 

3. Dienstliche Gründe dürfen nicht entgegenstehen. 

4. Eignung des Mitarbeiters. Der jeweilige Vorgesetzte wird vor Zulassung des Mitarbeiters 
hierzu gehört. 

5. Im Übrigen gelten die sonstigen Voraussetzungen der Bayerischen Verwaltungsschule. 

 

 

• Mediator 

Die Ausbildung zum Mediator wird für Basisausbildungen zum „zertifizierten Mediator“ mit einem 

Zeitumfang von 120 Stunden und dem in der „Verordnung über die Aus- und Fortbildung von 
zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung - ZMediatAusbV)“ 
festgelegten Ausbildungsinhalt gewährt. Die Kosten der Ausbildung dürfen derzeit maximal 4.000 
€ (Stand: 10.05.2019: Institut für Mediation, Streitschlichtung und Konfliktmanagement München 
(IMS)) betragen. Weiterführende Ausbildungen wie z.B. zum Wirtschaftsmediator oder 
Familienmediator können nicht als berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahmen sondern nur im 
Rahmen des Konzepts „Sonstige Ausbildungen“ finanziert werden. 

Die Zulassung zur Ausbildung zum Mediator in o.g. Umfang, über die der Personalservice 
entscheidet, setzt grundsätzlich voraus:  

 

1. Konkreter Bedarf der Organisationseinheit: Der jeweilige unmittelbare Vorgesetzte begründet 
den konkreten Bedarf über den Sachgebietsleiter bzw. Abteilungsleiter gegenüber dem 
Personalservice. Die Ausbildung zum Mediator muss zu einer Qualitätssteigerung bei der 
Erfüllung der konkreten Aufgabe des Mitarbeiters führen.  

2. Der Mitarbeiter muss vor Ausbildungsantritt in der Regel zwei Jahre am Landratsamt 
Ebersberg tätig sein. 

3. Dienstliche Gründe dürfen nicht entgegenstehen. 
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4. Eignung des Mitarbeiters. Der jeweilige unmittelbare Vorgesetzte wird vor Zulassung des 
Mitarbeiters hierzu gehört.  

5. Im Übrigen gelten die sonstigen Voraussetzungen des Weiterbildungsträgers. 

 

 

• Systemischer Berater  

Die Ausbildung für systemische Beratung wird für Basisausbildungen/ Grundkurse bis zu einem 
Zeitumfang von max. 200 Unterrichtseinheiten bzw. einer Ausbildungsdauer von max. einem Jahr 
gewährt. Die Kosten der Ausbildung dürfen derzeit maximal 2.500 € betragen. (Stand: 10.05.2019: 
Beispiele für mögliche Weiterbildungen im o.g. Ausbildungs- und Kostenrahmen: z.B.: Münchner 
Familienkolleg MFK – systemischer Berater kompakt: 1.596 €; Münchner Institut für systemische 
Weiterbildung – Systemische Beratung Grundkurs: 2.450 €; KIM Institut: Systemische 
lösungsorientierte Kurzberatung: 1.590 €). Weiterführende Module bzw. die gesamte Ausbildung 
zum „Systemischen Berater -DGSF“ (Regeldauer mind. 2 Jahre und mind. 570 
Unterrichtseinheiten) werden nicht als berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahme zugelassen. Sie 
können jedoch in Kombination im Rahmen des Konzepts „Sonstige Ausbildungen“ zugelassen 
werden. 

 

Die Zulassung zur Ausbildung zur systemischen Beratung im o.g. Umfang setzt grundsätzlich 
voraus: 

 

1. Abschluss eines Studiums als Sozialpädagoge oder eines pädagogischen Studiums 

2. Konkreter Bedarf der Organisationseinheit: Der jeweilige unmittelbare Vorgesetzte begründet 
den konkreten Bedarf gegenüber dem Personalservice. Die Ausbildung zum systemischen 
Berater muss zu einer Qualitätssteigerung bei der Erfüllung der konkreten Aufgabe des 
Mitarbeiters führen.  

3. Der Mitarbeiter muss vor Ausbildungsantritt mindestens zwei Jahre am Landratsamt 
Ebersberg tätig sein. 

4. Dienstliche Gründe dürfen nicht entgegenstehen. 

5. Eignung des Mitarbeiters. Der jeweilige unmittelbare Vorgesetzte wird vor Zulassung des 
Mitarbeiters hierzu gehört.  

6. Im Übrigen gelten die sonstigen Voraussetzungen des Weiterbildungsträgers. 

 

 

• Sozialbetriebswirt/ Master Sozialmanagement 

Die Weiterbildung zum Sozialbetriebswirt wird für eine Ausbildungsdauer von max. drei Jahren 
gewährt. Die Kosten der Ausbildung dürfen derzeit maximal 8.000 € betragen. (Stand: 10.05.2019: 
Beispiel für mögliche Weiterbildung im o.g. Ausbildungs- und Kostenrahmen: Institut für 
Jugendarbeit Gauting – Sozialbetriebswirt (IF): 6.800 €). Weiterführende Module bzw. Follow-ups 
werden nicht als berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahmen sondern nur im Rahmen des 
Konzepts „Sonstige Ausbildungen“ zugelassen. 

 

Die Zulassung zur Ausbildung zum Sozialbetriebswirt setzt grundsätzlich voraus: 
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1. Leitung eines Teams, eines Sachgebiets oder einer Abteilung 

2. Abschluss eines Studiums als Sozialpädagoge oder eines pädagogischen Studiums  

3. Konkreter Bedarf der Organisationseinheit: Der jeweilige unmittelbare Vorgesetzte begründet 
den konkreten Bedarf gegenüber dem Personalservice. Die Ausbildung zum 
Sozialbetriebswirt muss zu einer Qualitätssteigerung bei der Erfüllung der konkreten Aufgabe 
der Leitungskraft führen.  

4. Der Mitarbeiter muss vor Ausbildungsantritt mindestens zwei Jahre am Landratsamt 
Ebersberg tätig sein. 

5. Dienstliche Gründe dürfen nicht entgegenstehen. 

6. Im Übrigen gelten die sonstigen Voraussetzungen des Weiterbildungsträgers. 

 

 

• QM-Manager 

Die Weiterbildung zum Qualitätsmanager wird für eine Ausbildungsdauer (einschl. Prüfungen) von 
max. 20 Tagen gewährt. Die Kosten der Ausbildung dürfen maximal 7.000 € betragen. (Stand: 
10.05.2019: Beispiel für mögliche Weiterbildung im o.g. Ausbildungs- und Kostenrahmen: IHK: 
Studiengang Qualitätsmanager IHK: 136 UE: 2.240 €; Dekra: Qualitätsmanagementbeauftragter: 8 
Tage Vollzeit: 3.796,10 €; TÜV: modulare Weiterbildung: QM-Fachkraft (5 Tage), QM-Beauftragter 
(5 Tage), QM-Manager (5 Tage): ca. 6.600 €) 

Die Zulassung zur Ausbildung zum QM-Manager und den Umfang, über die der Personalservice 
entscheidet, setzt grundsätzlich voraus: 

 

1. Konkreter Bedarf der Organisationseinheit: Der jeweilige Abteilungsleiter in Abstimmung mit 
dem unmittelbaren Vorgesetzten begründet den konkreten Bedarf gegenüber dem 
Personalservice. Die Ausbildung zum QM-Manager muss für die Erfüllung der Aufgabe 
erforderlich sein und zu einer Qualitätssteigerung führen.  

2. Der Mitarbeiter muss vor Ausbildungsantritt mindestens zwei Jahre am Landratsamt 
Ebersberg tätig sein. 

3. Dienstliche Gründe dürfen nicht entgegenstehen. 

4. Im Übrigen gelten die sonstigen Voraussetzungen des Weiterbildungsträgers. 

 

 

Über die Zulassung von anderen berufsbegleitenden Ausbildungsmaßnahmen wird im Einzelfall 
vom Personalservice entschieden. 

Jeder Mitarbeiter wird bezogen auf die gleiche Stelle in der Regel nur für eine 
berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahme zugelassen. 
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4. Ausbildungskosten bei 
berufsbegleitenden 
Ausbildungsmaßnahmen 

 

Ausbildungskosten sind die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie die Kosten für notwendige 
Unterbringung und Verpflegung bei mehrtägigen Lehrgängen im Einzelzimmer. Darüber hinaus 
anfallende Kosten (z.B. Fahrtkosten, VSV) trägt der Lehrgangsteilnehmer. 

4.1 BL I, Verwaltungsbetriebswirt, Mediator, 
Systemischer Berater, Sozialbetriebswirt, Master 
Sozialmanagement und QM-Manager 

Die Ausbildungskosten für den BL I, Mediator, Systemischen Berater, Sozialbetriebswirt, 
Master Sozialmanagement, QM-Manager und den Verwaltungsbetriebswirt werden 
grundsätzlich in vollem Umfang durch den Landkreis übernommen. Näheres regelt die jeweilige 
Vereinbarung des Landkreises mit dem Lehrgangsteilnehmer. 

 

4.2 BL II 

4.2.1.  Der Landkreis übernimmt die Ausbildungskosten in 
voller Höhe 

1. Bei Abschluss der VFA-K-Ausbildung bzw. beim Beschäftigtenlehrgang I im ersten Fünftel. 
Für die Prüfungsjahrgänge, die bis August 2007 die Ausbildung abgeschlossen haben, gilt 
das erste Drittel. 

2. wenn der Lehrgangsteilnehmer bereits auf einer Stelle, die mit mindestens der Entgelt-
gruppe 9b bewertet ist, arbeitet. 

 

Näheres regelt die jeweilige Vereinbarung des Landkreises mit dem Lehrgangsteilnehmer. 

 

4.2.2. Ausbildungskredit 

Ansonsten werden die Ausbildungskosten in voller Höhe durch den Lehrgangsteilnehmer 
getragen. Der Landkreis bietet für diese Teilnehmer einen zinslosen Kredit in voller Höhe der 
Ausbildungskosten an (Kosten für BL II sind derzeit ca. 10.800 €). Dieser Kredit muss innerhalb 
von 66 Monaten (monatliche Rate derzeit ca. 164 €) zurückgezahlt werden. Die 66-monatige 
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Laufzeit des Kredites ergibt sich aus der Ausbildungsdauer von 2,5 Jahren und der Verpflichtung, 
3 Jahre nach Beendigung der Ausbildung im Landratsamt tätig zu bleiben. 

 

•  Bei Inanspruchnahme des Kredites wird eine Darlehensvereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossen. 

•  Der Kredit wird nicht an den Lehrgangsteilnehmer ausgezahlt. Die Zahlung der Ausbil-
dungskosten erfolgt bei Rechnungsstellung der Verwaltungsschule durch den Landkreis. 

 

Die gezahlten Kreditraten werden an den Lehrgangsteilnehmer dann zurückerstattet, wenn er den 
Lehrgang im ersten Fünftel abschließt oder ihm vom Landkreis eine Aufgabe in der 3. 
Qualifikationsebene (ab Entgeltgruppe 9b) innerhalb von 5 Jahren nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses übertragen wird. 

 

4.3 Weitere berufsbegleitende Ausbildungsmaßnahmen 

Der Personalservice entscheidet im Einzelfall über die Kostenregelung. 

 

 

5. Zeitregelung für berufsbegleitende 
Ausbildungsmaßnahmen 

 

5.1 BL I und II, Verwaltungsbetriebswirt, Mediator, 
Systemischer Berater, Sozialbetriebswirt, Master 
Sozialmanagement und QM-Manager 

Die durch die Teilnahme an der Weiterbildung bedingte Abwesenheit von der Dienststelle ist durch 
Vorlage des aktuellen Stundenplanes bzw. der Einladung zu den Studien- bzw. Seminartagen 
(einschließlich aller Änderungen) dem Personalservice (Frau Schmid, Frau Hasselt) anzuzeigen. 

 

Die Zeitgutschrift für die Weiterbildung/Ortskurs ist wie folgt geregelt: 

1. Beginnt der Unterricht vor 9.00 Uhr und endet er nach 14.30 Uhr, wird die individuelle 
Sollzeit gutgeschrieben.  
 

2. Beginnt der Unterricht später bzw. endet er eher, besteht vorbehaltlich der Möglichkeit des 
Arbeitszeitausgleichs (gem. DV Arbeitszeit, aber höchstens bis zur individuellen Sollzeit) 
Arbeitspflicht in der Dienststelle. In diesen Fällen hat beim Verlassen bzw. Betreten des 
Landratsamtes eine „Schulbesuch“-Buchung zu erfolgen. Hierdurch wird automatisch der 
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Beginn bzw. das Ende der jeweiligen Sollzeit gerechnet. Auch am Freitag wird unabhängig 
von der jeweiligen Unterrichtszeit die jeweilige Sollzeit gutgeschrieben. 
 

3. Bei mehrtägigen Lehrgängen sowie den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen 
werden die Beschäftigten ganztägig von der Arbeit freigestellt und es wird die individuelle 
Sollzeit gutgeschrieben. 
 

4. Findet die Weiterbildung am Wochenende statt, wird die Seminarzeit entsprechend des 
Stundenplans bzw. der Einladung ohne Fahrtzeit zum Seminarort gutgeschrieben. Bei 
Weiterbildungen am Wochenende wird nur die tatsächliche Seminarzeit und kein 
Zeitzuschlag gutgeschrieben. 

 

5.2  Weitere berufsbegleitende 
Ausbildungsmaßnahmen: 

Der Personalservice entscheidet im Einzelfall über die Zeitregelung. 

 

6. Leistungsnachweise 
 

Um eventuell auftretende Probleme der Lehrgangsteilnehmer frühzeitig zu erkennen, sind die 
Ergebnisse der Leistungsnachweise fortlaufend dem Ausbildungsleiter bzw. bei den 
berufsbegleitenden Ausbildungen Mediator, Systemischer Berater, Sozialbetriebswirt, Master 
Sozialmanagement und QM-Manager dem Personalservice zeitnah vorzulegen. 

 

7. Weitergehende Regelungen für VFA-K 
und Beamtenanwärter 

 

7.1 Ausbildungsplan/ Studienplan 

 

Der Ausbildungs-/Studienplan beinhaltet die sachliche Gliederung der Ausbildung mit den 
entsprechenden Lernzielen und Lerninhalten. Dieser Ausbildungsplan wird den Sachgebieten 
auszugsweise zur Verfügung gestellt, um den Auszubildenden Aufgaben aus dem Ausbildungs-
plan gezielt übertragen zu können. Jeder Auszubildende erhält zu Beginn der Ausbildung den 
gesamten Ausbildungsplan/ Studienplan ausgehändigt. 
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7.2 Zuweisungsplan 

 

Dieser wird durch den Ausbildungsleiter für jeden Auszubildenden für das jeweilige Ausbildungs- 
/Studienjahr erarbeitet und den Auszubildenden sowie den betroffenen Sachgebieten rechtzeitig 
mitgeteilt. 

 

7.3 Interne Schulungen 

 

Die Auszubildenden erhalten die Möglichkeit, an den angebotenen Schulungen des Landrat-
samtes Ebersberg teilzunehmen. 

 

7.4 Lernnachmittage 

 

Für Auszubildende wird ein Lernnachmittag pro Woche angeboten. Vor Prüfungen werden 
zusätzliche Lernzeiten mit dem Ausbildungsleiter abgestimmt. Dafür steht den Auszubildenden ein 
Lernzimmer zur Verfügung. Lernmittel sind beim Ausbildungsleiter zu erfragen.  

 

Der Ausbildungsleiter vermittelt bei Bedarf qualifizierte Mitarbeiter des Hauses für die Schulung 
von Auszubildenden.  

 

Die Auszubildenden haben die Möglichkeit, offene Fragen oder Probleme an den Ausbildungsleiter 
heranzutragen. 

 

7.5 Betreuung in den Sachgebieten 

 

•  Die Verantwortung, die Auszubildenden zu betreuen, liegt beim Sachgebietsleiter (= Aus-
bildungsbeauftragter). Er kann auch einen geeigneten Mitarbeiter damit beauftragen. 

 

•  Der Ausbildungsbeauftragte ist Ansprechpartner der Auszubildenden und gleichzeitig ver-
antwortlich für die organisatorischen Maßnahmen (Arbeitsplatz, Arbeitsaufgaben, Arbeits-
besprechungen, Gespräche mit dem Auszubildenden, Beurteilung und Einhaltung des 
Ausbildungsplanes). Die Stellvertretung ist innerhalb des Sachgebiets zu regeln. 
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•  Schulungen und Informationsrunden der Ausbildungsbeauftragten der Sachgebiete 
erfolgen bei Bedarf durch den Personalservice und den Ausbildungsleiter. 

 

•  Dem Auszubildenden soll nach Möglichkeit ein eigener Arbeitsplatz im Sachgebiet zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

•  In jedem Sachgebiet sollte den Auszubildenden während der Zuweisungsdauer der Zugang 
zum jeweiligen G - Laufwerk ermöglicht werden. 

 

 

 

Der Ausbildungsbeauftragte des Sachgebietes sorgt für folgenden Ablauf: 

 

• Begrüßungsgespräch im Sachgebiet mit Erläuterung der Sachgebietsstrukturen. 

  

• Vorstellung der einzelnen Mitarbeiter. 

  

•  Erläuterung der organisatorischen Abläufe im Sachgebiet (Post, Kopierer, Telefon, Hilfs-
mittel, Umlauf, Pinnwand, EDV etc.). 

  

• Teilnahme der Auszubildenden am Außendienst und Besprechungen ermöglichen. 

  

•  Der Arbeitseinsatz der Auszubildenden ist unter Berücksichtigung des Ausbildungsplanes, 
je nach Größe des Sachgebietes möglichst breit gefächert, um die verschiedenen Tätig-
keiten des Sachgebietes den Auszubildenden zu erläutern bzw. sie mit einzubeziehen 
(Auswahl der Einsatzstellen). 

  

•  Der Auszubildende kann auch zu Kopierarbeiten, Ablagen und Botengängen herangezogen 
werden. Diese Aufgaben sollen jedoch nicht Hauptinhalt der Ausbildung im Sachgebiet 
sein. 

 

•  Die zugewiesenen Auszubildenden sollten auch in außerdienstlichen Aktivitäten des 
Sachgebietes einbezogen werden. 

  

•  Die Beurteilung der Auszubildenden hat am Ende des Zuweisungszeitraumes, spätestens 
jedoch 2 Wochen danach, zu erfolgen. Die Beurteilung ist mit dem Auszubildenden zu er-
örtern und gegenzuzeichnen. 

 

Pflichten des Auszubildenden: 

 

•  Die Auszubildenden haben die im jeweiligen Sachgebiet zu erledigenden Aufgaben in 
einem Beschäftigungsnachweis festzuhalten und diesen vor Erstellung des Befähigungs-
berichts dem Ausbildungsbeauftragten vorzulegen. 
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•  Es wird dem Auszubildenden empfohlen, sich einige Tage vor Zuweisung in einem neuen 
Sachgebiet beim Ausbildungsbeauftragten zu melden und abzuklären, wann er am ersten 
Tag ins Sachgebiet kommen soll.  

 

8. Inkrafttreten 
 

Dieses Konzept tritt ab 01.09.2019 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


